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Nichtamtlicher Hinweis: 

Die Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Dualen Hochschule 

Baden-Württemberg (DHBW StuPrO) ist Teil eines Systems der Studien- und Prüfungsordnungen an 

der DHBW und ist gemeinsam mit den Studien- und Prüfungsordnungen des jeweiligen Studien- be-

ziehungsweise Fachbereichs zu lesen.  

 

 

Amtliche Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg  

Nr. 27/2024 

(18. Juli 2024) 

________________________________________________________________________ 

 

Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge  

der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW StuPrO) 

 

vom 7. März 2024 

 

einschließlich der Ersten Änderungssatzung  

 

vom 18. Juli 2024 

 

 

Der Senat der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) hat aufgrund von §§ 8 Absatz 5, 19 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 9, 32 Absatz 3 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg 

(Landeshochschulgesetz – LHG) in der Fassung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), das zuletzt durch Ar-

tikel 8 des Gesetzes zur Änderung des Landeshochschulgesetzes und anderer Gesetze vom 7. Feb-

ruar 2023 (GBl. S. 26, 43) geändert worden ist, in seiner Sitzung am 9. Juli 2024 die nachfolgende 

Satzung beschlossen, zuletzt vom Senat geändert in seiner Sitzung am 27. Februar 2024. Das Prä-

sidium der DHBW hat dieser Satzung gemäß § 32 Absatz 3 Satz 1 LHG in seiner Sitzung am 

11. Juni 2024 zugestimmt. Die Präsidentin der DHBW hat gemäß § 32 Absatz 3 Satz 1 LHG am 

18. Juli 2024 ihre Zustimmung erteilt und wurde zur vorliegenden Neubekanntmachung ermächtigt, 

die Änderungen bis einschließlich der Ersten Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsord-

nung für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW 

StuPrO) vom 18. Juli 2024 (Amtliche Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Baden-Württem-

berg Nr. 26/2024 vom 18. Juli 2024) enthält. 
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1 Geltungsbereich 

(1)  Diese Satzung enthält Regelungen zum Aufbau und Inhalt der Bachelor- und Masterstudien-

gänge an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) sowie zu Zuständigkeiten, Verfahren 

und Anforderungen im Zusammenhang mit Prüfungen. 

(2)  Diese Satzung gilt für Studierende, die ab dem 1. Oktober 2024 in einem der in Absatz 1 be-

zeichneten Studiengänge immatrikuliert werden. 2Für Studierende, die vor dem 1. Oktober 2024 im-

matrikuliert wurden, gelten die bisherigen Studien- und Prüfungsordnungen in ihren jeweils gültigen 

Fassungen weiter. 

(3)  Die Regelungen dieser Satzung gelten für alle Studiengänge des Bachelor- und Masterstudi-

ums nach Absatz 1. 2Die Studien- und Prüfungsordnung Gesundheit (DHBW StuPrO Gesundheit), die 

Studien- und Prüfungsordnung Sozialwesen (DHBW StuPrO Sozialwesen), die Studien- und Prü-

fungsordnung Technik (DHBW StuPrO Technik), die Studien- und Prüfungsordnung Wirtschaft 

(DHBW StuPrO Wirtschaft) sowie die Studien- und Prüfungsordnung Master (DHBW StuPrO Master) 

(studienbereichsspezifische Studien- und Prüfungsordnungen) enthalten weitere ergänzende studien- 

und fachbereichsspezifische Regelungen, sowie die Curricula. 3Die in den studienbereichsspezifi-

schen Studien- und Prüfungsordnungen enthaltenen Regelungen gehen in ihrem jeweiligen Anwen-

dungsbereich den allgemeinen Regelungen dieser Satzung vor. 

(4) Diese Satzung gilt nicht für Studierende im Studiengang Mechatronik Trinational und im Stu-

diengang International Business Management Trinational (IBMT). 

  

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Satzung bedeutet 

1. Studiengangsleitung 

 diejenige im Bachelorstudium für einen Kurs im Rahmen eines Studiengangs bestellte Person, 

die für die inhaltliche und didaktische Ausgestaltung des ihr zugewiesenen Studienkurses so-

wie die entsprechende Organisation des Studienbetriebs verantwortlich ist.  

2. Fachbereichsleitung 

 diejenige im Masterstudium bestellte Person (Dekanin oder Dekan), die für einen geordneten 

Ablauf des Studiums in den ihrem Fachbereich zugeordneten Studiengängen sorgt.  

3.   Wissenschaftliche Leitung  

diejenige im Masterstudium für den jeweiligen Studiengang bestellte Person, die neben ihren 

Dienstaufgaben insbesondere für die inhaltliche und didaktische Ausgestaltung des Studien-

angebots sowie die Organisation des Studienbetriebs und des Prüfungswesens des zugeord-

neten Studiengangs verantwortlich ist. 2Diese Aufgaben werden im Rahmen der von der Lei-

terin oder dem Leiter des DHBW CAS getroffenen Festlegungen und in Zusammenarbeit mit 

den Standortrepräsentantinnen und Standortrepräsentanten sowie den Modulverantwortlichen 
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erledigt. 

4. Theoriephase 

 ein im Bachelorstudium durch die Studienakademie definierter Zeitraum, in dem jeweils vor-

gesehene Module gelehrt und geprüft werden. 

5. Praxisphase 

 ein im Bachelorstudium am Lernort Praxis beim Dualen Partner definierter Zeitraum, in dem 

die Studierenden durch berufspraktische Tätigkeit entsprechende Kompetenzen erwerben. 

6. Präsenzstudium 

 ein im Masterstudium durch das DHBW CAS definierter Zeitraum, in dem jeweils vorgesehene 

Module gelehrt und geprüft werden. 

7. Lehrkörper 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Lehrbeauftragte sowie die mit der Lehre beauf-

tragten akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DHBW. 

8. Lehrveranstaltung 

die Durchführung von Lehr- und Lerneinheiten in den dafür vorgesehenen Formaten. 

9. ECTS-Leistungspunkte 

die auf der Basis des European Credit Transfer Systems (ECTS) vergebenen Punkte, die den 

durchschnittlichen Zeitaufwand (Workload) einer oder eines Studierenden zur erfolgreichen 

Bewältigung eines Moduls inklusive Präsenz- und Selbststudium sowie Prüfungsvorbereitung 

und Prüfungsaufwand beschreiben. 2Im Bachelorstudium ist für einen ECTS-Leistungspunkt 

ein Workload von 30 Stunden und im Masterstudium ein Workload von 25 bis 30 Stunden 

anzusetzen. 3Der Gesamtumfang im Bachelorstudium beträgt 210 ECTS-Leistungspunkte und 

im Masterstudium 90 ECTS-Leistungspunkte, soweit nicht die studienbereichsspezifischen 

Studien- und Prüfungsordnungen abweichende Regelungen enthalten.  

10. Modul 

eine in der Modulbeschreibung unter Berücksichtigung von § 7 Studienakkreditierungsverord-

nung in einer einheitlichen Form beschriebene fachlich, thematisch sowie zeitlich abgeschlos-

sene Studieneinheit, die aus einer oder mehreren Lehrveranstaltungen bestehen kann.  

11. Modulprüfung 

 die Prüfung und Bewertung des Kompetenzerwerbs in einem Modul durch eine oder mehrere 

Prüfungsleistungen.   

12. Prüfungsleistung 

ein bewerteter Kompetenznachweis in einem Modul, der aus mehreren Prüfungsteilen beste-

hen kann.  
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13. Prüfungsteil 

 ein unselbstständiger und mit Punkten bewerteter Teil einer Prüfungsleistung. 

14. Prüfungsrechtsverhältnis 

das von dem Immatrikulationsverhältnis zu unterscheidende Rechtsverhältnis zwischen der 

DHBW und der zu prüfenden Person bezogen auf eine Modulprüfung.  

15. Prüfungskommission 

eine Mehrzahl prüfender Personen. 

16. Wissenschaftliche Arbeit 

insbesondere eine Studienarbeit, Projektarbeit, Seminararbeit, Hausarbeit, Bachelorarbeit, 

Masterarbeit, Forschungsprojektarbeit oder ein Projektbericht. 

 

 

II. BESTIMMUNGEN DER STUDIENORDNUNG 

§ 3 Ziele des Studiums 

(1)  Durch das Bachelorstudium sollen den Studierenden wissenschaftliche Grundlagen, Metho-

denkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt und eine breite wissenschaftliche 

Qualifizierung sichergestellt werden. 

(2)  Durch das Masterstudium sollen die Studierenden in der Anwendung wissenschaftlicher Er-

kenntnisse, Grundsätze und Methoden und ihrer eigenständigen Übertragung auf anwendungsbezo-

gene Problemstellungen qualifiziert werden und die generelle sowie berufsspezifische Fachkompe-

tenz vertiefen.  

 

§ 4 Aufbau des Studiums 

(1)  Das Studium an der DHBW ist modular aufgebaut.  

(2)  Das Ersetzen von Modulen, Änderungen der Zielsetzungen, Qualifikationen oder Inhalten ei-

nes Moduls sowie Veränderungen der Modulstruktur bedürfen der Beschlussfassung durch die zu-

ständigen Gremien gemäß der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Vorgaben sowie der von der 

DHBW hierzu festgelegten Leitlinien. 

(3)  Die DHBW kann im Bachelorstudium akkreditierte Zusatzmodule anbieten. 2Studierende kön-

nen freiwillig pro Studienjahr Zusatzmodule im Umfang von insgesamt bis zu fünf ECTS-Leistungs-

punkten belegen. 3Zusatzmodule werden mit einer Prüfungsleistung abgeschlossen. 4Die erzielten 

ECTS-Leistungspunkte werden bei der Ermittlung der 210 ECTS-Leistungspunkte für den Bachelor-

abschluss nicht berücksichtigt.  

(4) In fachlich geeigneten Modulen können auf Antrag einer oder eines Studierenden Modulbe-

standteile im Umfang von bis zu 150 Stunden Arbeitsbelastung durch entsprechende Leistungen im 
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sozialen Bereich innerhalb der Hochschule und durch Engagement im Rahmen der Vertretung stu-

dentischer Interessen angerechnet werden. 2Die Studiengangsleitung beziehungsweise Fachbe-

reichsleitung entscheidet über den Antrag unter Berücksichtigung der Regelungen der studienbe-

reichsspezifischen Studien- und Prüfungsordnungen sowie nach pflichtmäßigem Ermessen, in wel-

chen Modulen dies in welchem Umfang möglich ist. 3§ 9 Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. 

(5)  Das Studienjahr im Bachelorstudium ist unterteilt in Theoriephasen an der Studienakademie 

und Praxisphasen beim Dualen Partner.  

(6)  Die DHBW kann einzelne oder mehrere Module nach § 31 Absatz 5 LHG als Zertifikatspro-

gramm anbieten. 2Näheres ist in den Regelungen für Zertifikatsprogramme der Dualen Hochschule 

Baden-Württemberg (Zertifikatsrahmenordnung DHBW - ZertRO DHBW) in ihrer jeweils gültigen Fas-

sung geregelt. 

 

§ 5 Beginn und Dauer des Studiums 

(1)  Das Bachelorstudium beginnt in der Regel zum 1. Oktober eines Jahres. 2Das Masterstudium 

beginnt in der Regel zum 1. April oder 1. Oktober eines Jahres.  

(2)  Die Regelstudienzeit im Bachelorstudium beträgt drei Jahre. 2Die Regelstudienzeit im Master-

studium beträgt zwei Jahre. 3Abweichungen hierzu können sich aus studienbereichsspezifischen Stu-

dien- und Prüfungsordnungen oder nach allgemeinen Grundsätzen, insbesondere aufgrund einer Be-

urlaubung oder der Gewährung von Schutzfristen, ergeben. 

(3)  Der Prüfungsanspruch geht verloren, wenn die Studien- und Prüfungsleistungen nicht inner-

halb von fünf Jahren seit Beginn des Studiums erbracht wurden, es sei denn, die Fristüberschreitung 

ist von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten. 2Dies gilt insbesondere für Zeiten der Beurlau-

bung und des Mutterschutzes.  

 

§ 6 Studienverlaufsvereinbarung 

(1)  Im Bachelorstudium kann die Regelstudienzeit im Einzelfall aus wichtigem Grund aufgrund 

einer Studienverlaufsvereinbarung zwischen einer oder einem Studierenden und der Rektorin oder 

dem Rektor einer Studienakademie im Einvernehmen mit der Studiengangsleitung beziehungsweise 

Fachbereichsleitung sowie dem Dualen Partner verlängert werden. 2Dies gilt auch für eine Anpassung 

dieser Studienverlaufsvereinbarung.  

(2)  Die Studienverlaufsvereinbarung bedarf der Textform. 2In der Studienverlaufsvereinbarung 

sind insbesondere die Art und der Umfang der Teilnahme an Lehrveranstaltungen, eine etwaige An-

erkennung oder Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie der Zeitpunkt und der Zeit-

raum der zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen festzulegen. 3Es ist überdies der Zeitpunkt 

zu bestimmen, zu dem spätestens alle erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen erbracht und 

bestanden sein müssen. 4Dabei sind die individuellen Lebensverhältnisse der oder des Studierenden 

angemessen zu berücksichtigen. 
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(3)  Eine Studienverlaufsvereinbarung ist nur zulässig, sofern unter Berücksichtigung der individu-

ellen Verhältnisse der oder des Studierenden innerhalb von fünf Jahren seit dem Beginn des Studiums 

ein erfolgreicher Studienabschluss zu erwarten ist. 

 

§ 7 Kommunikation 

Für die elektronische Kommunikation findet im Bachelorstudium § 4 der Immatrikulationssatzung der 

Dualen Hochschule Baden-Württemberg für Bachelorstudiengänge (BaImmaS) in ihrer jeweils gülti-

gen Fassung und im Masterstudium § 7 der Satzung über den Zugang und die Zulassung zu weiter-

bildenden Masterstudiengängen in ihrer jeweils gültigen Fassung Anwendung. 2Eine abweichende 

Form der Kommunikation kann im Einzelfall für diejenigen Studierenden zugelassen werden, die 

glaubhaft machen, dass ihnen die in dieser Vorschrift beschriebene elektronische Kommunikation 

nicht zumutbar ist. 

 

§ 8 Sprache der Lehrveranstaltungen 

Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder englischer Sprache abgehalten. 2Die Zulässigkeit 

von Lehrveranstaltungen in einer anderen Sprache richtet sich nach den Regelungen in der jeweiligen 

Modulbeschreibung.  

 

 

III. ANERKENNUNG UND ANRECHNUNG 

§ 9 Anerkennung an Hochschulen erbrachter Leistungen 

(1)  Eine Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienab-

schlüssen, die im Inland an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen und Berufsakademien 

der Bundesrepublik Deutschland erbracht worden sind, erfolgt, sofern hinsichtlich der erworbenen 

Kompetenzen in Bezug auf Inhalt und Niveau kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen oder 

Abschlüssen besteht, die ersetzt werden sollen. 2Dies gilt auch, wenn sie an einer ausländischen 

staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule erbracht wurden. 3Eine Anerkennung kann in der 

Regel nur auf das gesamte Modul erfolgen. 4Näheres zur Anerkennung von im Ausland erbrachten 

Leistungen regelt die Richtlinie der Zentralen Auslandskoordination in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(2)  Die Anerkennung erfolgt auf Antrag der oder des Studierenden. 2Der Antrag ist in Textform bei 

der Studiengangsleitung beziehungsweise Fachbereichsleitung einzureichen. 3Die Studiengangslei-

tung beziehungsweise Fachbereichsleitung entscheidet über den Antrag. 4Die erforderlichen Nach-

weise sind dem Antrag in geeigneter Form beizufügen. 5Der Antrag ist spätestens vor dem Beginn der 

zur Anerkennung beantragten Prüfungsleistung in ihrem Erstversuch einzureichen. 6Für eine abge-

legte Prüfungsleistung kann eine Anerkennung nicht mehr erfolgen. 

(3)  Die Beweislast dafür, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen den erworbenen und den 

zu ersetzenden Kompetenzen besteht, trägt die DHBW. 2Es obliegt der oder dem Studierenden, die 
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für die Prüfung der Anerkennung erforderlichen Informationen bereit zu stellen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen, die Studierende bereits in einem Bachelor- oder Masterstu-

diengang der DHBW erbracht und bestanden haben, werden im Falle des Wechsels der Studienaka-

demie beziehungsweise der Studienrichtung von Amts wegen anerkannt, sofern dies innerhalb eines 

Bachelor- oder Masterstudiengangs erfolgt und es sich hierbei um Module handelt, die nach den je-

weiligen Modulbeschreibungen identische Lehrinhalte und Lernziele aufweisen. 2Wurden Prüfungs-

leistungen im Sinne von Satz 1 identischer Module nicht bestanden, werden diese im Rahmen der 

Anerkennung bei der zulässigen Anzahl der Wiederholungsprüfungen berücksichtigt. 

(5)  Werden von der oder dem Studierenden die in Absatz 1 aufgezählten Leistungen während des 

Studiums an der DHBW an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule im Ausland er-

bracht, erfolgt deren Anerkennung nach Maßgabe einer zwischen der oder dem Studierenden und 

der Studiengangsleitung beziehungsweise Wissenschaftlichen Leitung im Vorhinein in Textform ab-

geschlossenen Lernvereinbarung (learning agreement). 2Sie soll von der oder dem Studierenden und 

der Studiengangsleitung beziehungsweise Wissenschaftlichen Leitung und von einer Vertretung der 

ausländischen Hochschule unterzeichnet werden. 3Sie hat die Module, die von der oder dem Studie-

renden an der ausländischen Hochschule durch eine Prüfungsleistung abzuschließen sind, zu enthal-

ten sowie anzugeben, welche Modulprüfung an der DHBW hiervon ersetzt wird. 4Erweist sich die 

Erbringung einzelner Module des betreffenden Semesters als unmöglich, ohne dass dies die oder der 

Studierende zu vertreten hat, hat sie oder er dies der Studiengangsleitung beziehungsweise Wissen-

schaftlichen Leitung unverzüglich in Textform anzuzeigen. 5In diesem Falle ist unter Aufrechterhaltung 

des erforderlichen Kompetenzerwerbs, der mit der Lernvereinbarung gewährleistet sein sollte, von 

der Studiengangsleitung beziehungsweise Wissenschaftlichen Leitung festzulegen, durch welche al-

ternativen Modulprüfungen im Ausland eine Anerkennung möglich erscheint. 6Ist dies unmöglich, ist 

ein entsprechender Kompetenzerwerb an der DHBW nachzuholen. 

(6) Wurde eine der in Absatz 1 genannten Leistungen an einer Hochschule im Ausland erbracht, 

mit der ein Kooperationsabkommen für Doppelabschlussprogramme, insbesondere Double-Degree-

Programm, besteht, erfolgt die Anerkennung von Amts wegen. 

 

§ 10 Notenbildung bei Anerkennung 

(1) Bei einer Anerkennung sind die Noten, soweit die Notensysteme vergleichbar sind, zu über-

nehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen.  

(2)  Sind die Notensysteme nicht vergleichbar, werden die Noten umgerechnet.  

(3)  Die Noten sind nach der in der Anlage 1 enthaltenen Formel umzurechnen.  

(4)   Noten, die an einer Hochschule im Ausland erbracht wurden, sind nach den von der Zentralen 

Auslandskoordination der DHBW festgesetzten Tabellen in ihrer jeweils zum Zeitpunkt der Anerken-

nung gültigen Fassung umzurechnen. 2Sofern im Einzelfall keine entsprechende Tabelle festgesetzt 

wurde, erfolgt die Umrechnung nach der in Anlage 1 enthaltenen Formel.  

(5) Liegen keine Noten der anzuerkennenden Leistungen vor, gilt das Modul als bestanden. 2Eine 

Einbeziehung in die Gesamtnote erfolgt in diesem Falle nicht.  
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(6) Die anerkannten Leistungen werden in die Abschlussdokumente aufgenommen und als solche 

gekennzeichnet. 2Eine Aufnahme in die Bachelor- beziehungsweise Masterurkunde erfolgt nicht. 

 

§ 11 Anrechnung außerhalb des Hochschulbereichs erworbener Kenntnisse und Fähigkei-

ten 

Auf die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten 

findet die Satzung zur Regelung der Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 

Kenntnissen und Fähigkeiten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) (Anrechnungs-

satzung DHBW) in ihrer jeweils gültigen Fassung Anwendung.  

 

 

IV. BESTIMMUNGEN DER PRÜFUNGSORDNUNG 

1. Prüfungsorganisation 

§ 12 Zuständigkeit 

(unbesetzt) 

 

§ 13 Qualifikation und Bestellung prüfender Personen 

(1)  Als prüfende Personen können natürliche Personen bestellt werden, die nach §§ 47, 52 und 

56 LHG fachlich qualifiziert sind. 2Neben Personal im Sinne von § 44 LHG können auch fachlich qua-

lifizierte Vertreterinnen und Vertreter der beruflichen Praxis als prüfende Personen bestellt werden, 

sofern sie über die fachlichen Voraussetzungen des § 56 Absatz 2 LHG verfügen. 3In der Erteilung 

eines schriftlichen Lehrauftrags liegt in der Regel die Bestellung der prüfenden Person für die Prüfun-

gen der mit dem Lehrauftrag verbundenen Lehrveranstaltungen. 4Mit der Bestellung ist zugleich fest-

zulegen, auf welche Module sich die Bestellung bezieht. 

(2)  Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind nach § 46 Absatz 1 Nummer 7 LHG zur Mit-

wirkung an Prüfungen verpflichtet. 2Eine gesonderte Bestellung erfolgt nicht.  

(3)  Eine Bestellung der prüfenden Person erfolgt durch die Studiengangsleitung beziehungsweise 

Fachbereichsleitung.  

(4)  Die Bestellung erfolgt in Textform und besteht für die Dauer von fünf Jahren ab der Erteilung 

des Lehrauftrags beziehungsweise bei fehlendem Lehrauftrag ab dem Datum des Bestellschreibens. 
2In Einzelfällen kann eine kürzere Dauer der Bestellung festgelegt werden.  

(5) Im Falle der Verhinderung einer prüfenden Person kann eine andere fachlich geeignete be-

stellte Person prüfen.  

(6)  Die Vorschriften zur Bestellung prüfender Personen im Rahmen von Studiengängen mit exter-

ner staatlicher Beteiligung oder unter externer staatlicher Aufsicht bleiben unberührt. 
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(7)  Prüfende Personen sind über die ausdrücklich oder den Umständen nach als vertraulich an-

zusehenden Umstände einer Prüfung zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

 

§ 14 Anzahl der prüfenden Personen 

(1)  Die Modulprüfung ist von einer prüfenden Person durchzuführen und zu bewerten. 2Besteht 

die Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen beziehungsweise eine Prüfungsleistung aus 

mehreren Prüfungsteilen, ist jede Prüfungsleistung beziehungsweise jeder Prüfungsteil von einer prü-

fenden Person durchzuführen und zu bewerten. 

(2) Die zweite Wiederholungsprüfung ist von einer Prüfungskommission abzunehmen.  

(3) Die Vorschriften bei Prüfungen unter gesetzlich geregelter Beteiligung einer externen staatli-

chen Stelle oder einer Praxisvertretung bleiben hiervon unberührt.   

 

2. Prüfungsverfahren 

§ 15 Modulprüfung 

(1)  Jedes Modul beinhaltet in der Regel eine Modulprüfung. 2Diese besteht in der Regel aus einer 

Prüfungsleistung. 

(2)  Art und Umfang der Modulprüfung ergeben sich aus dieser Satzung und den studienbereichs-

spezifischen Studien- und Prüfungsordnungen. 

 

§ 16 Zulassung zu einer Modulprüfung 

(1) Zu einer Modulprüfung kann nur zugelassen werden, wer in dem betreffenden Studiengang 

immatrikuliert ist und den Prüfungsanspruch für diesen nicht endgültig verloren hat. 2Das Absolvieren 

der vorgesehenen Praxisphasen ist keine Voraussetzung der Zulassung zu einer Prüfung, soweit nicht 

die studienbereichsspezifischen Studien- und Prüfungsordnungen abweichende Regelungen enthal-

ten. 

(2)  Im Bachelorstudium erfolgt die Zulassung zur Modulprüfung mit Beginn der jeweiligen Theorie- 

beziehungsweise Praxisphase. 2Abweichend hiervon erfolgt die Zulassung bei Studien- und Prüfungs-

leistungen, die aus mehreren Prüfungsteilen bestehen, mit Beginn der jeweiligen Theoriephase be-

ziehungsweise Praxisphase, in der der Prüfungsteil durchgeführt wird und bei Prüfungsleistungen, 

deren Bearbeitung sich über mehrere Theorie- oder Praxisphasen erstreckt, mit der Stellung der ers-

ten Prüfungsaufgabe. 

(3)  Im Masterstudium erfolgt die Zulassung zur Modulprüfung durch verbindliche Anmeldung zur 

Modulprüfung. 
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§ 17 Beginn und Ende des Prüfungsrechtsverhältnisses 

(1) Mit der Zulassung zur Modulprüfung entsteht zwischen der DHBW und der zu prüfenden Per-

son ein Prüfungsrechtsverhältnis.  

(2) Das Prüfungsrechtsverhältnis ist zu Ende zu führen. 

(3)  Das Prüfungsrechtsverhältnis endet mit der Bekanntgabe des Bestehens oder endgültigen 

Nichtbestehens der Modulprüfung sowie infolge einer Entlassung nach § 18. 

(4)  Bei Modulprüfungen, deren Erstversuch noch bevorsteht, endet das Prüfungsrechtsverhältnis, 

sofern aufgrund eines endgültigen Nichtbestehens einer anderen Modulprüfung der Prüfungsan-

spruch endgültig verloren gegangen ist. 2Das Ende des Prüfungsrechtsverhältnisses tritt mit Bekannt-

gabe des Bescheids über die Feststellung des Verlustes des Prüfungsanspruchs ein. 3Im Masterstu-

dium können diese Prüfungsverhältnisse von der zu prüfenden Person zu Ende geführt werden. 

(5)  Das Prüfungsrechtsverhältnis endet auch, wenn die zu prüfende Person den endgültigen Ver-

zicht auf die Durchführung der Wiederholungsprüfung erklärt. 2In diesem Falle gilt die Modulprüfung 

als endgültig nicht bestanden. 

 

§ 18 Entlassung aus dem Prüfungsrechtsverhältnis 

(1)  Die zu prüfende Person kann auf Antrag aus dem Prüfungsrechtsverhältnis entlassen werden, 

wenn sie ihren Prüfungsanspruch nicht verloren hat, es sich um den Erstversuch der Prüfungsleistung 

handelt ,die Prüfung noch nicht begonnen hat und sie vor deren tatsächlichen Beginn einen Antrag 

auf Exmatrikulation gestellt hat. 2Im Falle der entschuldigten Verhinderung gilt die Prüfungsleistung 

als noch nicht begonnen. 

(2)  Der Antrag der zu prüfenden Person ist in Textform unter Verwendung der von der Studien-

akademie beziehungsweise dem DHBW CAS hierfür vorgesehenen Formulare einzureichen. 2Der An-

trag ist vor dem Prüfungsbeginn beziehungsweise bei Prüfungsleistungen, die aus mehreren Prü-

fungsteilen bestehen vor Beginn des letzten Prüfungsteils einzureichen.  

(3)  Wenn der Prüfungsanspruch verloren gegangen ist, gilt die unentschuldigte Verhinderung bei 

Wiederholungsprüfungen in noch offenen Prüfungsrechtverhältnissen als Antrag auf Verzicht der 

Durchführung der Wiederholungsprüfung. 

(4) Der Antrag auf Exmatrikulation gilt im Bachelorstudium als Antrag auf Entlassung aus dem 

Prüfungsrechtsverhältnis. 

(5)  Die Absätze 1 und 2 gelten im Falle eines Wechsels der zu prüfenden Person in einen anderen 

Studiengang oder in eine andere Studienrichtung desselben Studiengangs an der DHBW entspre-

chend.   

(6)  Bei der Entlassung der zu prüfenden Person aus einem Prüfungsrechtsverhältnis gelten bei 

Prüfungsleistungen, die aus mehreren Prüfungsteilen bestehen, bereits erbrachte Prüfungsteile als 

nicht erbracht.  
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3. Anforderungen an Prüfungsleistungen 

§ 19 Ziele und Modalitäten der Prüfungsleistung 

(1)  Die Prüfungsleistung dient der Feststellung, ob die zu prüfende Person die in dem jeweiligen 

Modul vermittelten Kompetenzen erworben hat. 

(2)  Form, Anzahl, Umfang, Dauer und Bearbeitungszeit der Prüfungsleistungen sind in der jewei-

ligen studienbereichsspezifischen Studien- und Prüfungsordnung festgelegt. 

(3)  Eine Prüfungsleistung ist in der Regel als einheitliche Prüfung in einem Termin oder innerhalb 

eines Zeitraums durchzuführen.  

(4)  Besteht die Prüfungsleistung aus mehreren Prüfungsteilen, sind diese in der Regel innerhalb 

eines einheitlichen Termins oder eines festgelegten Zeitraums zu stellen und zu bearbeiten. 2Nur in-

soweit die Beschreibung der jeweiligen Prüfungsform gemäß den studienbereichsspezifischen Stu-

dien- und Prüfungsordnungen dies zulässt, können die Prüfungsteile in verschiedenen Terminen oder 

getrennten Zeiträumen durchgeführt werden. 

(5)  Eine Prüfungsleistung kann als Gruppenarbeit erbracht werden, sofern die individuelle Leis-

tung jeder zu prüfenden Person unterscheidbar, gekennzeichnet und getrennt bewertbar ist. 2Bei der 

Prüfungsform Klausur ist eine Gruppenarbeit nicht möglich. 3Bei anderen schriftlichen Prüfungsleis-

tungen ist der als Einzelprüfung festgelegte Umfang der Prüfungsleistung mit der Anzahl der zu prü-

fenden Personen zu multiplizieren. 4Bei mündlichen Prüfungen ist die Zeitdauer anzupassen. 5Abwei-

chungen und Ergänzungen hierzu regeln die studienbereichsspezifischen Studien- und Prüfungsord-

nungen.  

(6)  Die konkreten Modalitäten der Durchführung der Prüfungsleistung, insbesondere Prüfungs-

form, Umfang, Dauer, Ausgestaltung und Sprache sind den zu prüfenden Personen spätestens zu 

Beginn des Moduls mitzuteilen.  

(7)  Die Regelungen zu Prüfungsleistungen gelten für Prüfungsteile entsprechend, soweit keine 

abweichende Regelung besteht. 

(8)  Modulprüfungen sind grundsätzlich nicht öffentlich. 2Die prüfenden Personen können zuhö-

rende Personen zulassen, wenn ein sachlich begründetes Interesse hieran besteht und die zu prü-

fende Person nicht widerspricht. 3Bei der Beratung und Mitteilung des Prüfungsergebnisses ist die 

Anwesenheit von Zuhörenden nicht zulässig; dies gilt nicht für Beauftragte des Evaluationsverfahrens 

nach § 5 LHG. 4Die prüfenden Personen und zuhörenden Personen sind zur Verschwiegenheit ver-

pflichtet.  

(9)  In Modulprüfungen, die unter Beteiligung von Prüfungskommissionen erfolgen, kann mit Ein-

willigung der zu prüfenden Person eine prüfende Person oder mehrere prüfende Personen mittels 

audiovisueller elektronischer Anwendungen oder Systeme, insbesondere über Webkonferenzsys-

teme, zugeschaltet werden. 
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§ 20 Formale Anforderungen der Prüfungsleistung 

(1)  Soweit eine Lehrveranstaltung nach § 8 ganz oder teilweise in einer Fremdsprache abgehalten 

wird, kann die prüfende Person diese Fremdsprache für die Erbringung der hierauf bezogenen Prü-

fungsleistung festlegen.  

(2)  Die prüfende Person legt die Anforderungen an die jeweilige Prüfungsleistung unter Berück-

sichtigung der geltenden Regelungen fest.  

(3)  Eine wissenschaftliche Arbeit ist in gedruckter Ausfertigung einfach und in elektronischer Form 

einfach bei der Studienakademie beziehungsweise dem DHBW CAS einzureichen. 2Es sind gegebe-

nenfalls weitere Anlagen beizufügen. 3Eine ausschließlich elektronische Abgabe von ohne Aufsicht 

zu erbringenden Prüfungsleistungen sowie der Versicherung nach Absatz 5 ist möglich, sofern die 

Studienakademie beziehungsweise das DHBW CAS hierfür ein geeignetes elektronisches System 

bereitstellt. 

(4)  Eine wissenschaftliche Arbeit ist mit einem Sperrvermerk zu versehen, sofern dies vom Dualen 

Partner gefordert wird.   

(5)  Die wissenschaftliche Arbeit ist von der zu prüfenden Person mit folgender ehrenwörtlichen 

Erklärung abzugeben: „Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst 

und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe und diese Arbeit bei 

keiner anderen Prüfung mit gleichem oder vergleichbarem Inhalt vorgelegt habe und diese bislang 

nicht veröffentlich wurde. Des Weiteren versichere ist, dass die eingereichte elektronische Fassung 

mit der gedruckten Ausfertigung übereinstimmt.“. 2Satz 2 der ehrenwörtlichen Erklärung entfällt bei 

Abgabe in nur elektronischer Form.  

(6)  Eine Klausur ist durch die Angabe der Matrikelnummer zu pseudonymisieren. 

 

§ 21 Ladungsfristen 

(1) Der Termin oder der festgelegte Zeitraum zur Erbringung einer Prüfungsleistung ist in der Re-

gel mindestens vier Wochen vor dem Prüfungsbeginn der zu prüfenden Person mitzuteilen. 

(2) Bei einer Nachholung einer entschuldigten Verhinderung der Prüfungsleistung ist der Termin 

der zu prüfenden Person in der Regel mindestens zwei Wochen vor dem Prüfungsbeginn mitzuteilen.  

(3) Bei einer Wiederholungsprüfung ist der Termin der zu prüfenden Person in der Regel mindes-

tens vier Wochen vor dem Prüfungsbeginn mitzuteilen. 2Satz 1 gilt nicht, sofern die Wiederholungs-

prüfung in Form einer Überarbeitung erfolgt. 3In diesem Falle beginnt die Frist zur Überarbeitung mit 

der Bekanntgabe des Nichtbestehens des Erstversuchs. 

(4) Bei einer zweiten Wiederholungsprüfung ist der Termin der zu prüfenden Person im Bachelor-

studium in der Regel mindestens zwei Wochen, im Masterstudium mindestens vier Wochen vor dem 

Prüfungsbeginn mitzuteilen. 
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4. Besonderheiten bei Prüfungsleistungen 

§ 22 Antwort-Wahl-Verfahren 

(1)  Eine Prüfungsleistung kann in der Regel ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren aus-

gestaltet werden. 2Hierbei stellt die prüfende Person Fragen und gibt mehrere Antwortmöglichkeiten 

vor. 3Die zu prüfende Person wählt die für zutreffend befundene Antwort (Einfachauswahlaufgaben) 

beziehungsweise die für zutreffend befundenen Antworten (Mehrfachauswahlaufgaben) aus. 4Zusätz-

lich kann verlangt werden, dass die getroffene Auswahl der Antwort zu begründen ist. 

(2)  Eine vollständige Ausgestaltung einer Prüfungsleistung im Antwort-Wahl-Verfahren ohne Not-

wendigkeit einer Begründung der getroffenen Auswahl ist nur zulässig, wenn diese Art der Prüfung 

geeignet ist, modulbezogene Kompetenzen nachzuweisen. 

(3)  Für eine einzelne Frage dürfen keine negativen Punktzahlen als Gesamtbewertung vergeben 

werden. 2Für eine falsche Antwort dürfen keine Punkte abgezogen werden, die durch eine richtige 

Antwort an anderer Stelle erreicht worden sind. 3Auch die Gesamtpunktzahl der Prüfungsleistung darf 

keine negative Punktzahl ergeben. 

 

§ 23 Alternative Prüfungsdurchführung 

(1)  Kann die Prüfungsleistung aus organisatorischen oder sonstigen sachlichen Gründen nicht in 

der vorgesehenen Art und Weise durchgeführt werden, entscheidet die Studiengangsleitung bezie-

hungsweise Fachbereichsleitung, ob und gegebenenfalls auf welche Art und Weise die Prüfungsleis-

tung alternativ durchgeführt werden kann. 2Die Prüfungsform darf nicht geändert werden. 3Eine alter-

native Art und Weise der Prüfungsdurchführung ist insbesondere dann gegeben, wenn eine Prüfungs-

leistung aufgrund der in Satz 1 genannten Umstände nur online mit oder ohne Videoaufsicht durch-

geführt werden kann. 

(2)  Die Art der alternativen Prüfungsdurchführung ist in der Regel einheitlich für den ganzen Kurs 

zu wählen. 2Dies gilt nicht für Nachhol- oder Wiederholungsprüfungen. 

(3)  Die Entscheidung der alternativen Art der Prüfungsdurchführung sowie die Modalitäten sind 

den zu prüfenden Personen mindestens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn mitzuteilen. 2Ist diese Frist 

versäumt, kann die alternative Prüfungsdurchführung nur mit Einwilligung der zu prüfenden Person 

durchgeführt werden.  

 

§ 24 Online-Prüfung 

(1)  Für eine Online-Prüfung dürfen von der DHBW oder in ihrem Auftrag von Dritten betriebene 

elektronische Informations- und Kommunikationssysteme verwendet werden. 2Die Benutzung privater 

Endgeräte der zu prüfenden Personen kann von der Studiengangsleitung beziehungsweise Fachbe-

reichsleitung gestattet werden. 

(2)  Die DHBW gibt der zu prüfenden Person ausreichend Gelegenheit, sich mit dem für die Prü-
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fung zu verwendenden System vertraut zu machen. 2Dies umfasst auch die Möglichkeit, die Rahmen-

bedingungen der Online-Prüfung in Bezug auf Technik, Ausstattung und räumliche Umgebung zu 

erproben, soweit dies für die DHBW zumutbar ist. 

(3)  Die zu prüfende Person hat sich auf Aufforderung der aufsichtführenden oder prüfenden Per-

son dieser gegenüber durch ihren amtlichen Lichtbildausweis oder Studierendenausweis mit Lichtbild 

zu identifizieren. 

(4)  Ist die Online-Prüfung aufgrund technischer Störung insgesamt nicht oder im Wesentlichen 

nicht vollständig durchführbar, gilt der Prüfungsversuch insgesamt für alle zu prüfenden Personen der 

betreffenden Prüfung als nicht unternommen. 2Sind nur einzelne zu prüfende Personen von dieser 

Störung betroffen, gilt der Prüfungsversuch der Betroffenen als nicht unternommen. 

(5)  Online-Prüfungen, die unter Videoaufsicht erbracht werden, sind unter den Voraussetzungen 

der §§ 32a und 32b LHG zulässig.  

(6)  Die Regelungen der Satzung der DHBW über die Verpflichtung zur Angabe von personenbe-

zogenen Daten sowie die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung der Aufgaben 

der Hochschule (Datenschutzsatzung) bleiben unberührt. 

 

§ 25 Prüfungsprotokoll bei mündlicher Prüfung 

(1)  Besteht die Prüfungsleistung in einer mündlichen Prüfung, ist über deren Verlauf ein Protokoll 

anzufertigen. 2In das Protokoll sind die Namen der zu prüfenden Person, der prüfenden Personen, 

das Datum der Modulprüfung, Prüfungsbeginn und Prüfungsende, der wesentliche Gesprächsverlauf 

sowie ihr Prüfungsergebnis aufzunehmen.  

(2)  Das Protokoll ist von allen prüfenden Personen zu unterzeichnen. 2Bei Online-Prüfungen kann 

die Unterzeichnung durch eine geeignete Form erfolgen, durch die glaubhaft gemacht wird, dass die 

prüfende Person den Inhalt des Protokolls als tatsächlich geschehen bestätigt.  

 

§ 26  Themenanmeldung bei Bachelor- und Masterarbeit  

(1)  Das Thema der Bachelorarbeit ist von der zu prüfenden Person im Benehmen mit dem Dualen 

Partner vorzuschlagen. 2Die Anmeldung des Themas hat in Textform spätestens zu dem von der 

Studiengangsleitung festgesetzten Termin zu erfolgen. 3Das Thema ist von der Studiengangsleitung 

zu prüfen und zu genehmigen. 4Die Genehmigung wird der zu prüfenden Person vor Bearbeitungs-

beginn mitgeteilt.  

(2)  Das Thema der Masterarbeit ist von der zu prüfenden Person im Benehmen mit dem Dualen 

Partner vorzuschlagen und anzumelden. 2Das Thema ist von der Wissenschaftlichen Leitung oder der 

zuständigen Fachbereichsleitung oder einem von der zuständigen Fachbereichsleitung beauftragten 

Mitglied des Lehrkörpers zu genehmigen. 3Die zu prüfende Person kann neben dem Thema auch die 

Betreuerin oder den Betreuer vorschlagen.  
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5. Rechte zum Schutz von Familien und Angehörigen und Nachteilsausgleich 

§ 27 Rechte zum Schutz von Familie und Angehörigen 

(1)  Auf Antrag der zu prüfenden Person sind die für sie geltenden Rechte zum Schutz von Familie 

und Angehörigen zu beachten und entsprechend ihres Schutzzwecks anzuwenden. 2Die Vorschriften 

des Gesetzes zum Schutz von Müttern in der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (MuSchG), 

insbesondere die Schutzfristen nach § 3 MuSchG, sind ab Nachweis der Voraussetzungen zu beach-

ten. 3Es ist insbesondere zu ermöglichen, dass Prüfungsleistungen nach Ablauf der hierfür vorgese-

henen Termine oder Zeiträume abgelegt werden dürfen. 

(2)  Geltende Rechte im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind insbesondere das Gesetz zum Eltern-

geld und zur Elternzeit (BEEG) sowie das Pflegezeitgesetz (PflegeZG). 

(3)  Der Antrag ist in Textform und unverzüglich nach Kenntnis der schutzbegründenden Um-

stände vor dem Termin beziehungsweise vor dem Beginn der Bearbeitungszeit der betroffenen Prü-

fungsleistung bei der Studienakademie beziehungsweise dem DHBW CAS einzureichen. 2Die dem 

Antrag zugrundeliegenden Tatsachen sind durch geeignete Nachweise glaubhaft zu machen. 3Die 

Nachweise sind auf Verlangen im Original vorzulegen. 

(4)  Veränderungen der persönlichen Verhältnisse, die den Schutz nach dieser Bestimmung be-

rühren, insbesondere solche, die zu seinem Wegfall führen, sind von der zu prüfenden Person unver-

züglich nach Kenntnis in Textform anzuzeigen. 

 

§ 28 Nachteilsausgleich 

(1)  Ist die zu prüfende Person infolge einer Behinderung, einer chronischen oder nicht nur vo-

rübergehenden Erkrankung oder einer anderen vergleichbaren besonderen Lebenslage nicht in der 

Lage, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgegebenen Form oder zum festgelegten 

Termin oder innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu erbringen, sind auf Antrag angemessene Maß-

nahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen zu gewähren (Nachteilsausgleich). 

(2)  Als Nachteilsausgleich kommt insbesondere die Verlängerung der Prüfungsdauer, die Gewäh-

rung von Ruhepausen ohne Anrechnung auf die Prüfungsdauer, die Zulassung persönlicher und säch-

licher Hilfsmittel oder die Erbringung der Prüfungsleistung in anderer Form in Betracht. 

(3) Der Antrag ist von der zu prüfenden Person in Textform und frühzeitig, in der Regel spätestens 

einen Monat, vor dem Prüfungsbeginn einzureichen. 2Erfolgt die Einreichung des Antrags nicht früh-

zeitig, sind die einen Nachteilsausgleich begründenden Umstände bei der Erbringung und Bewertung 

der Prüfungsleistung nicht zu berücksichtigen. 3Einem Antrag, der nicht frühzeitig eingereicht worden 

ist, kann nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 32 LVwVfG entsprochen werden.  

(4)  Der Antrag ist bei der Studienakademie beziehungsweise dem DHBW CAS einzureichen. 2Die 

dem Antrag zugrundeliegenden Tatsachen sind in den Fällen der behinderungs- oder krankheitsbe-

dingten Beeinträchtigungen in der Regel durch Vorlage eines fachärztlichen Attests glaubhaft zu ma-

chen. 3Das fachärztliche Attest hat dabei die wesentlichen Befundtatsachen, deren Auswirkungen auf 

die Erbringung der Prüfungsleistung und die sie kompensierenden Maßnahmen zu beinhalten. 4In 
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anderen besonderen Lebenslagen erfolgt die Glaubhaftmachung durch entsprechende aussagekräf-

tige Nachweise. 5Die Nachweise sind auf Verlangen im Original vorzulegen. 6§ 34 Absatz 5 Satz 3 

bleibt unberührt. 

 

6. Prüfungsformen 

§ 29 Festlegung, Auswahl und Definition der Prüfungsform 

(1) Die Prüfungsform ist die Art und Weise, in der die Prüfungsleistung zu erbringen ist. 

(2) Eine Prüfungsleistung in einem Modul ist in der Form zu erbringen, die sich aus der jeweiligen 

studienbereichsspezifischen Studien- und Prüfungsordnung oder der Modulbeschreibung ergibt, so-

weit keine abweichende Regelung besteht.  

(3) Soweit in der studienbereichsspezifischen Studien- und Prüfungsordnung oder der Modulbe-

schreibung mehrere Prüfungsformen genannt werden, legt die Studiengangsleitung beziehungsweise 

Fachbereichsleitung im Einvernehmen mit der prüfenden Person oder den prüfenden Personen die 

Prüfungsform fest. 

(4) Im Bachelorstudium dürfen in jedem Semester höchstens sechs Modulprüfungen als Klausur 

durchgeführt werden. 2Bezogen auf die gesamte Studiendauer muss im Studium in mindestens sechs 

Theoriemodulen die Prüfungsform keine Klausur sein oder die Klausur nur einen Anteil von unter 50 

Prozent der Prüfungsleistung aufweisen. 3Eine kombinierte Modulprüfung aus verschiedenen Prü-

fungsformen gilt als Klausur, wenn der Anteil der Klausur bei der Bewertung mindestens 50 Prozent 

beträgt. 

(5) Näheres zu den Prüfungsformen ergibt sich aus den studienbereichsspezifischen Studien- und 

Prüfungsordnungen. 

 

7. Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 30 Bewertung der Prüfungsleistung 

(1) Jede benotete Prüfungsleistung ist mit einer Note zu bewerten. 2Jede unbenotete Prüfungs-

leistung ist mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ zu bewerten. 3Prüfungsteile sind durch Vergabe 

der auf sie entfallenden Punkte zu bewerten.  

(2) Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie nach § 31 mit einem Notenwert zwischen „1,0“ 

und „4,0“ beziehungsweise mit „bestanden“ bewertet wurde. 

(3)  Eine Prüfungsleistung ist in der Regel von der prüfenden Person beziehungsweise von den 

prüfenden Personen zu bewerten. 2Im Falle ihrer Verhinderung erfolgt die Bewertung nach Maßgabe 

des § 13 durch eine andere fachlich geeignete Person. 
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§ 31 Notenbildung 

(1) Die Bewertung einer benoteten Prüfungsleistung erfolgt nach folgenden Maßgaben: 

Notenwert Notenstufe Notenbeschreibung 

1,0 – 1,5 sehr gut für eine hervorragende Leistung 

1,6 – 2,5 gut für eine erheblich überdurchschnittliche Leistung 

2,6 – 3,5 befriedigend für eine den durchschnittlichen Anforderungen entspre-

chende Leistung 

3,6 – 4,0 ausreichend für eine trotz Mängeln noch den Anforderungen ent-

sprechende Leistung 

4,1 – 5,0 nicht ausreichend für eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt 

(2) Notenwerte werden mit einer Dezimalstelle vergeben. 2Die der ersten Dezimalstelle folgenden 

Dezimalstellen bleiben unberücksichtigt. 3Eine Aufrundung erfolgt nicht. 

 

§ 32 Ermittlung der Modulnote 

(1)  Besteht die Modulprüfung aus einer Prüfungsleistung, entspricht die Note der Prüfungsleistung 

der Modulnote. 

(2)  Besteht die Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Modulnote 

aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, soweit sie jeweils bestanden sind. 2§ 31 gilt 

entsprechend. 3Der Mittelwert kann bei gleichartigen Prüfungsformen unter Berücksichtigung der Zei-

tanteile der jeweiligen Prüfungsleistung entsprechend gewichtet werden. 

(3)  Besteht eine Prüfungsleistung aus mehreren Prüfungsteilen, werden die jeweiligen Punkte ad-

diert und die sich hieraus ergebende Gesamtpunktzahl einem Notenwert nach § 31 zugeordnet. 2Die 

Ermittlung der Modulnote erfolgt entsprechend der Absätze 1 und 2. 3Die für jeden Prüfungsteil fest-

zulegende Punktzahl hat ihrem Anteil an der gesamten Prüfungsleistung zu entsprechen. 

(4)  Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Module mit benoteten und unbenoteten Prüfungsleis-

tungen. 2Bei Nichtbestehen mindestens einer unbenoteten Prüfungsleistung ist das Modul mit der 

Notenstufe „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten. 3Bei Modulen mit ausschließlich unbenoteten Prü-

fungsleistungen ist das Modul mit „nicht bestanden“ zu bewerten, wenn mindestens eine Prüfungs-

leistung mit „nicht bestanden“ bewertet wurde. 

(5)  Für die Bildung der Modulnote gilt § 31 entsprechend. 

 

§ 33 Bewertung bei Sanktionen 

(1)  Eine Modulprüfung, eine Prüfungsleistung oder ein Prüfungsteil werden ohne inhaltliche Be-
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wertung mit „nicht ausreichend“ (5,0) benotet beziehungsweise mit „nicht bestanden“ beziehungs-

weise mit „0 Punkten“ bewertet, wenn die zu prüfende Person ohne Vorliegen der dies entschuldigen-

den Voraussetzungen nach §§ 34 und 37 an der Erbringung der Prüfungsleistung verhindert ist, ge-

mäß der Regelungen des § 35 versucht, das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder 

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder nach § 36 den ordnungsgemäßen Prü-

fungsablauf stört.  

(2)  Bei Modulprüfungen, die aus mehreren Prüfungsleistungen bestehen, oder bei Prüfungsleis-

tungen, die aus mehreren Prüfungsteilen bestehen, gelten die bestehenden Bewertungen, die bis zum 

Zeitpunkt der unentschuldigten Verhinderung erbracht wurden, fort.  

(3)  Im Falle der Täuschung nach § 35 gelten die Bewertungen bei Modulprüfungen, die aus meh-

reren Prüfungsleistungen bestehen, bezüglich derjenigen Prüfungsleistungen fort, die nicht der Täu-

schung unterlegen haben. 2Dies gilt nicht bei Prüfungsleistungen, die aus mehreren Prüfungsteilen 

bestehen. 3In diesem Fall ist bei Erbringung eines Prüfungsteils unter Täuschung die gesamte Prü-

fungsleistung nach Absatz 1 mit „nicht ausreichend“ (5,0) beziehungsweise mit „nicht bestanden“ zu 

bewerten.  

 

§ 34 Verhinderung und Nachholung 

(1)  Eine Verhinderung an der Erbringung der Prüfungsleistung liegt vor, wenn die zu prüfende 

Person die Prüfungsleistung versäumt, bei Prüfungsleistungen in Präsenz wesentlich verspätet im 

Prüfungsraum erscheint oder nach Beginn des Prüfungsrechtsverhältnisses von der Prüfungsleistung 

zurücktritt.  

(2)  Im Bachelorstudium liegt eine Verhinderung an der Erbringung der Prüfungsleistung auch vor, 

wenn die zu prüfende Person Fristen zur Anmeldung von Themen für eine ohne Aufsicht innerhalb 

eines festgelegten Zeitraums zu erbringende Prüfungsleistung oder die Frist zur Einreichung einer 

Prüfungsleistung versäumt. 2Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit ist der Zugang der Prüfungsleistung 

beziehungsweise bei Postversand das Datum des Poststempels. 

(3)  Die zu prüfende Person hat die Verhinderung nicht zu vertreten, wenn für diese ein wichtiger 

Grund besteht und die Verhinderung form- und fristgerecht geltend gemacht wurde (entschuldigte 

Verhinderung).  

(4)  Der wichtige Grund ist durch die zu prüfende Person bei der Studienakademie beziehungs-

weise dem DHBW CAS unverzüglich in Textform anzuzeigen und durch geeignete Nachweise unver-

züglich glaubhaft zu machen.  

(5)  Besteht der wichtige Grund in einer Erkrankung, hat die Glaubhaftmachung durch Vorlage 

eines geeigneten ärztlichen Attests, das auf Verlangen im Original vorzulegen ist, zu erfolgen. 2Wegen 

der Anforderungen, denen das Attest zu genügen hat, wird auf die von der DHBW vorgesehenen 

Formulare verwiesen. 3Bestehen Zweifel bezüglich der Angaben im ärztlichen Attest, kann die Studi-

enakademie beziehungsweise das DHBW CAS die Vorstellung der zu prüfenden Person bei einem 

von ihr benannten Arzt verlangen. 
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(6) Im Falle einer entschuldigten Verhinderung ist die Prüfungsleistung beziehungsweise der Prü-

fungsteil nachzuholen. 2Die nachzuholende Prüfungsleistung ist in der Regel in der Prüfungsform des 

Erstversuchs durchzuführen. 3Aus begründeten fachspezifischen oder organisatorischen Gründen 

kann durch die Studiengangsleitung beziehungsweise Fachbereichsleitung eine andere Prüfungsform 

festgelegt werden. 4Diese ist in der Ladung mitzuteilen. 5Im Bachelorstudium ist die Prüfungsleistung 

beziehungsweise der Prüfungsteil spätestens in dem ihr beziehungsweise ihm folgenden Semester 

nachzuholen. 

 

§ 35 Täuschung 

(1)  Eine Täuschung liegt vor, wenn von der zu prüfenden Person eine eigenständige und regulär 

erbrachte Prüfungsleistung vorgespiegelt wird, obwohl sie sich bei deren Erbringung unerlaubte Vor-

teile oder unerlaubter Hilfe, insbesondere durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, bedient und 

dadurch bei der prüfenden Person über die bestehenden Kenntnisse und Fähigkeiten einen Irrtum 

erregt hat. 2Auch der Versuch begründet eine Täuschung. 

(2)  Bei einer schweren Täuschung kann die Studienakademie beziehungsweise das DHBW CAS 

festlegen, dass die Wiederholungsprüfung nur noch mit „ausreichend“ (4,0) beziehungsweise „nicht 

ausreichend“ (5,0) zu bewerten ist. 

(3)  Bei einem besonders schwerwiegenden oder wiederholten Fall der Täuschung kann die Stu-

dienakademie beziehungsweise das DHBW CAS die zu prüfende Person von der Erbringung weiterer 

Prüfungsleistungen ausschließen und nach § 62 Absatz 2 Nummer 3 LHG diese aufgrund des Weg-

falls des Prüfungsanspruchs von Amts wegen exmatrikulieren. 2Ein besonders schwerer Fall liegt ins-

besondere vor, wenn das Täuschungsverhalten einen besonders verwerflichen oder gravierenden 

Verstoß gegen das Gebot der Chancengleichheit darstellt oder einen vorsätzlichen oder grob fahrläs-

sigen Verstoß gegen die Grundsätze der wissenschaftlichen Redlichkeit aufweist. 

(4)  Die DHBW kann schriftliche Prüfungsleistungen zur Sicherung der Grundsätze guter wissen-

schaftlicher Praxis auf wissenschaftliches Fehlverhalten überprüfen (Plagiatsprüfung) und zum Zwe-

cke der Sicherstellung von Prüfungsqualität die erforderlichen Vervielfältigungen herstellen. 2Die Pla-

giatsprüfung kann elektronisch erfolgen und bezieht sich insbesondere auf hochschulintern vorhan-

dene, in verfügbaren Datenbanken gespeicherte Inhalte oder öffentlich zugängliche Quellen.  

 

§ 36 Ordnungsverstoß 

Ein Ordnungsverstoß liegt vor, wenn die zu prüfende Person den ordnungsgemäßen Prüfungsablauf 

stört oder die für eine Prüfungsleistung festgelegte Bearbeitungszeit nicht einhält. 2Im Falle der Stö-

rung des ordnungsgemäßen Prüfungsablaufs kann die zu prüfende Person von der jeweiligen prüfen-

den oder aufsichtführenden Person von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen wer-

den. 3§ 33 bleibt unberührt. 4§ 35 Absätze 2 und 3 Satz 1 gelten entsprechend. 
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§ 37 Verlängerung der Bearbeitungszeit 

(1)  Für eine ohne Aufsicht innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu erbringende Prüfungsleis-

tung beziehungsweise einem einzureichenden Prüfungsteil, kann der zu prüfenden Person auf ihren 

Antrag im Falle einer nur vorübergehenden entschuldigten Verhinderung nach § 34 eine Verlängerung 

der Bearbeitungszeit gewährt werden.  

(2)  Der Antrag bei der Studienakademie beziehungsweise dem DHBW CAS ist unverzüglich in 

Textform einzureichen und unverzüglich durch geeignete Nachweise glaubhaft zu machen. 2§ 34 Ab-

satz 5 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 3Bei Prüfungsleistungen der Praxismodule ist dem Antrag 

eine Stellungnahme des Dualen Partners beizufügen. 4Dies gilt nicht für Verhinderungsgründe, die 

ausschließlich in der zu prüfenden Person liegen, insbesondere nicht im Falle einer Erkrankung. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten im Bachelorstudium für einen Antrag auf Gewährung einer verlänger-

ten Frist zur Anmeldung von Themen für eine ohne Aufsicht innerhalb des festgelegten Zeitraums zu 

erbringende Prüfungsleistung entsprechend.  

 

8. Bestehen der Modulprüfung und Bekanntgabe  

§ 38 Bestehen der Modulprüfung und Bekanntgabe 

(1)  Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie mit mindestens der Note „ausreichend“ (4,0) be-

ziehungsweise mit „bestanden“ bewertet wurde. 2Ein Modul, das aus mehreren Prüfungsleistungen 

besteht, ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen des Moduls bestanden sind.  

(2)  Das Ergebnis einer Modulprüfung ist im Campusmanagementsystem mitzuteilen. 2Darüber 

hinaus erfolgt die Bekanntgabe von bestandenen Modulprüfungen jedes Semesters durch einen Se-

mesternotenbescheid. 

 

9. Wiederholungsprüfung und Verlust des Prüfungsanspruchs 

§ 39 Allgemeine Regelungen der Wiederholungsprüfung 

(1) Wurde eine Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ beziehungsweise „nicht bestanden“ be-

wertet, kann sie einmal wiederholt werden. 2Das Ergebnis der wiederholten Prüfungsleistung ersetzt 

das Ergebnis des nicht bestandenen Erstversuchs. 

(2)  Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 

(3) Eine Prüfungsleistung, die aus mehreren Prüfungsteilen besteht, ist in der Regel mit derselben 

Anzahl und in derselben Ausgestaltung von Prüfungsteilen wie in dem Erstversuch zu wiederholen. 
2Aus begründeten fachspezifischen oder organisatorischen Gründen kann durch die Studiengangslei-

tung beziehungsweise Fachbereichsleitung eine Abweichung festgelegt werden. 3Ein solcher Grund 

liegt insbesondere vor, wenn die Wiederholungsprüfung mit derselben Anzahl oder in derselben Aus-

gestaltung von Prüfungsteilen nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 4Die Ab-

weichung ist in der Ladung mitzuteilen.  



 

16.05.2024 Version 2.4                23 / 28  

(4)  Die Wiederholungsprüfung ist in der Regel innerhalb von vier bis zwölf Wochen nach Bekannt-

gabe des Prüfungsergebnisses des Erstversuchs durchzuführen. 

 

§ 40 Besondere Regelungen der Wiederholungsprüfung im Bachelorstudium 

Ist die Bachelorarbeit zu wiederholen, ist ein neues Thema zu vergeben. 2Die zu prüfende Person hat 

das neue Thema spätestens drei Monate nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses anzumelden. 

 

§ 41 Besondere Regelungen der Wiederholungsprüfung im Masterstudium 

(1)  Wurde eine unbenotete Prüfungsleistung im Masterstudiums nicht bestanden, kann sie inner-

halb eines halben Jahres einmal wiederholt werden. 2Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen.  

(2)  Die Wiederholungsprüfung ist in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach Mitteilung des 

Prüfungsergebnisses des Erstversuchs durchzuführen. 2Eine zweite Wiederholungsprüfung ist in der 

Regel innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Mitteilung des Prüfungsergebnisses der ersten 

Wiederholungsprüfung durchzuführen. 

(3) Wurden die Masterarbeit oder das Kolloquium mit „nicht ausreichend“ beziehungsweise mit 

„nicht bestanden“ bewertet, kann die Masterarbeit beziehungsweise das Kolloquium jeweils einmal 

wiederholt werden. 2Die Wiederholungsprüfung der Masterarbeit erfolgt durch die Vergabe eines 

neuen Themas. 3Beim Kolloquium erfolgt die Wiederholungsprüfung durch erneutes Wiederholen des 

Kolloquiums. 4Die zu prüfende Person hat das neue Thema in der Regel spätestens drei Monate nach 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses des Erstversuchs anzumelden. 5Im Übrigen gilt § 26 Absatz 

2 entsprechend. 

 

§ 42 Zweite Wiederholungsprüfung  

(1)  Im Bachelorstudium hat die zu prüfende Person in Modulen der Theoriephase einmal pro Stu-

dienjahr die Möglichkeit einer zweiten Wiederholungsprüfung. 2Diese ist in der Regel zwei bis sechs 

Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der wiederholten nicht bestandenen Prüfungs-

leistung durchzuführen. 3Maßgeblich dafür, ob es sich um eine Modulprüfung desselben Studienjah-

res handelt, ist die Zuordnung des Moduls im Rahmen des für den Studiengang geltenden Modul-

plans. 4In Modulprüfungen der Praxisphasen besteht kein Anspruch auf eine zweite Wiederholungs-

prüfung. 

(2)  Im Masterstudium hat die zu prüfende Person während des gesamten Studiums bei höchstens 

zwei benoteten Prüfungsleistungen die Möglichkeit einer zweiten Wiederholungsprüfung. 2Diese ist in 

der Regel zwei Monate nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Wiederholungsprüfung 

durchzuführen.  

(3)  Die zweite Wiederholungsprüfung ist als mündliche Prüfung von zwei prüfenden Personen 

durchzuführen. 2Ihre Dauer beträgt 30 Minuten. 3§ 25 gilt entsprechend. 4Jede prüfende Person be-
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wertet die Prüfungsleistung nach § 30 und § 31. 5Das Prüfungsergebnis errechnet sich aus dem arith-

metischen Mittel der Einzelbewertungen.  

 

§ 43 Verlust des Prüfungsanspruchs 

(1)  Wurde eine Modulprüfung endgültig nicht bestanden, geht der Prüfungsanspruch verloren. 
2Satz 1 gilt nicht für eine Modulprüfung in einem Zusatzmodul nach § 4 Absatz 3.  

(2)  Ist der Prüfungsanspruch verloren gegangen, ist die zu prüfende Person nach § 62 Absatz 2 

Nummer 3 LHG von Amts wegen zu exmatrikulieren.  

(3)  Es ist ein schriftlicher Bescheid über die Feststellung des Verlustes des Prüfungsanspruchs in 

dem betreffenden Studiengang zu erlassen.  

 

10. Mängel im Prüfungsverfahren und Überdenkung 

§ 44 Mängel im Prüfungsverfahren 

(1)  Ist ein Prüfungsverfahren mit wesentlichen Mängeln behaftet, durch die der Grundsatz der 

Chancengleichheit erheblich verletzt wird, kann die Studienakademie beziehungsweise das DHBW 

CAS von Amts wegen oder auf Antrag anordnen, dass die betroffene Prüfungsleistung beziehungs-

weise betroffene mängelbehaftete Teile der Prüfungsleistung aufzuheben und nachzuholen sind. 

(2)  Antragsberechtigt ist jede betroffene geprüfte Person. 2Der Antrag ist unverzüglich nach 

Kenntnis des Mangels in Textform einzureichen und zu begründen; er darf keine Bedingung enthalten. 
3Die Antragsberechtigung endet mit der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses, spätestens einen 

Monat nach dem Ende der Prüfungsleistung, auf die sich der Mangel bezieht. 

(3)  Eine Anordnung nach Absatz 1 ist nach Ablauf von sechs Monaten nach dem Ende des Prü-

fungsverfahrens ausgeschlossen. 

 

§ 45 Überdenkungsverfahren 

Auf Antrag der geprüften Person in Textform ist ein eigenständiges verwaltungsinternes Kontrollver-

fahren zum Zwecke des Überdenkens der prüfungsspezifischen Wertungen bei der Bewertung einer 

Prüfungsleistung (Überdenkungsverfahren) durchzuführen, wenn die geprüfte Person konkret und 

nachvollziehbar begründete Hinweise vorbringt, die geeignet sind, einen Bewertungsfehler begründen 

zu können.  
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V.  STUDIENABSCHLUSS 

§ 46 Bestehen und Bildung einer Gesamtnote 

(1)  Das Bachelor- beziehungsweise Masterstudium ist bestanden, wenn alle vorgesehenen Mo-

dulprüfungen bestanden sind. 

(2)  Für den Bachelor- beziehungsweise Masterabschluss ist eine Gesamtnote zu bilden. 2Die Ge-

samtnote ist mit einer Dezimalstelle ohne Rundung zu bilden. 3Für die Bildung der Gesamtnote gilt 

§ 31 entsprechend. 4Eine Gesamtnote des Notenwerts von „4,1“ bis „5,0“ beziehungsweise die No-

tenstufe „nicht ausreichend“ ist nicht zu bilden. 

(3)  Die Gesamtnote errechnet sich im Bachelorstudium in der Regel aus den gewichteten einzel-

nen Modulnoten. 2Maßgeblich für die Gewichtung ist das Verhältnis der ECTS-Leistungspunkte des 

jeweiligen Moduls zur Summe aller ECTS-Leistungspunkte aller in diese Berechnung eingehenden 

Module. 3Der Notenwert der Bachelorarbeit ist mit 20 Prozent und der errechnete Notenwert der wei-

teren benoteten Module mit 80 Prozent zu berücksichtigen. 

(4)  Die Gesamtnote errechnet sich im Masterstudium aus der Summe aller mit den jeweiligen 

ECTS-Leistungspunkten gewichteten Notenwerte der benoteten Module, geteilt durch die Gesamtzahl 

der in die Berechnung eingehenden ECTS-Leistungspunkte. 2Module nach § 3 Absatz 4 und Absatz 

5 der Satzung über den Zugang und die Zulassung zu weiterbildenden Masterstudiengängen in ihrer 

jeweils gültigen Fassung sind nicht zu berücksichtigen. 

(5)  Anerkannte Studienzeiten oder Studien- und Prüfungsleistungen nach § 10 Absatz 5, Zusatz-

module nach § 4 Absatz 3 sowie unbenotete Prüfungsleistungen bleiben bei der Bildung der Gesamt-

note unberücksichtigt. 

 

§ 47 ECTS-Einstufungstabelle 

(1)  Für die Absolventinnen und Absolventen eines jeden Studiengangs an der DHBW beziehungs-

weise am DHBW CAS ist standortspezifisch eine ECTS-Einstufungstabelle gemäß ECTS-Leitfaden 

zu erstellen. 2Diese ist der Notenbescheinigung (Transcript of Records –ToR) beizufügen. 3Nach Fest-

legung durch die Fachkommissionen ist die ECTS-Einstufungstabelle gegebenenfalls auf Ebene der 

Studienrichtungen zu erstellen. 

(2)  Die ECTS-Einstufungstabelle stellt eine Verteilung der innerhalb einer bestimmten Kohorte 

erzielten Gesamtnoten dar. 2Dabei besteht die Kohorte aus den Gesamtnoten sämtlicher Absolven-

tinnen und Absolventen des Studiengangs. 3Im Bachelorstudium wird die Kohorte innerhalb eines 

Referenzzeitraums von in der Regel drei Studienjahren gebildet und muss mindestens 50 Absolven-

tinnen und Absolventen umfassen.  

(3)  Wurde ein Studiengang beziehungsweise eine Studienrichtung neu eingerichtet, ist eine 

ECTS-Einstufungstabelle erstmals zu erstellen, sobald die Kohorte im Bachelorstudium mindestens 

50 Absolventinnen und Absolventen beziehungsweise im Masterstudium mindestens 20 Absolventin-

nen und Absolventen umfasst.  
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(4)  Bei Studiengängen im Bachelorstudium, die keine Kohorte von mindestens 50 Absolventinnen 

und Absolventen umfassen, gilt ein Referenzzeitraum von fünf Jahren.  

 

§ 48 Abschlussdokumente 

(1) Die oder der Studierende erhält zum Abschluss ihres oder seines Studiums eine Bachelor- 

beziehungsweise Masterurkunde, ein Zeugnis, eine Notenbescheinigung (ToR) und ein Diploma 

Supplement. 

(2) Die Bachelor- beziehungsweise Masterurkunde beurkundet die Verleihung des Bachelor- be-

ziehungsweise Mastergrades. 2In ihr sind die Bezeichnung des Studiengangs und gegebenenfalls der 

Studienrichtung aufzuführen. 

(3)  In das Zeugnis sind der Studiengang und gegebenenfalls die Studienrichtung, die absolvierten 

Module mit der jeweiligen Modulnote und ihren jeweiligen ECTS-Leistungspunkten, das Thema der 

Bachelor- beziehungsweise Masterarbeit und deren Note und ECTS-Leistungspunkte, die Gesamt-

note sowie die ECTS-Gesamtleistungspunktezahl aufzunehmen. 2Bestandene Zusatzmodule nach 

§ 4 Absatz 3 sind aufzunehmen. 

(4)  In die Notenbescheinigung (ToR) sind die Module, ihre jeweilige Bewertung sowie ihre Lehr-

veranstaltungen aufzunehmen.  

(5)  Das Diploma Supplement (Studiengangserläuterung) beinhaltet Angaben zur Qualifikation, 

insbesondere Bezeichnung, Zeitdauer und verliehener Grad sowie Angaben zum Inhalt des Studiums, 

insbesondere zu den erzielten Lernergebnissen. 

 

§ 49 Formelle Anforderungen an die Abschlussdokumente 

(1) Die Bachelor- beziehungsweise Masterurkunde und das Zeugnis sind jeweils zweisprachig in 

deutscher und in englischer Sprache auszustellen. 2Sie sind mit dem Siegel der DHBW zu versehen. 

(2) Die Notenbescheinigung (ToR) und das Diploma Supplement sind jeweils einmal in deutscher 

und einmal in englischer Sprache auszustellen. 

(3)  Die Bachelorurkunde ist von der Rektorin oder dem Rektor der Studienakademie und das 

Zeugnis von der zuständigen Studienbereichs- und Studiengangsleitung zu unterzeichnen.  

(4) Die Masterurkunde ist von der Direktorin oder vom Direktor des DHBW CAS und das Zeugnis 

von der zuständigen Fachbereichsleitung und der Wissenschaftlichen Leitung zu unterzeichnen.  

 

§ 50 Einziehung eines Abschlussdokuments 

(1)  Ergibt sich nach der Aushändigung eines der Abschlussdokumente, dass dieses unrichtig ge-

worden ist, ist dieses einzuziehen. 2Dies gilt insbesondere, wenn nachträglich eine Täuschung fest-

gestellt und infolgedessen eine Sanktion ausgesprochen wurde. 3Ein Einzug ist nach Ablauf von fünf 

Jahren nach der Ausstellung ausgeschlossen. 
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(2)  Liegen die Voraussetzungen hierfür vor, ist das Abschlussdokument neu auszustellen. 

 

§ 51 Arten akademischer Grade 

(1)  Ist das Bachelorstudium bestanden, sind die akademischen Grade „Bachelor of Arts (B.A.)“, 

„Bachelor of Science (B.Sc.)“, „Bachelor of Engineering (B.Eng.)“ oder „Bachelor of Laws (LL.B.)“ zu 

verleihen. 

(2)  Ist das Masterstudium bestanden, sind die akademischen Grade „Master of Arts (M.A.)“, „Mas-

ter of Engineering (M.Eng.)“, „Master of Science (M.Sc.)“, „Master of Business Administration (MBA)“ 

oder „Master of Laws (LL.M.)“ zu verleihen. 

(3)  Der jeweilige akademische Grad ergibt sich aus den studienbereichsspezifischen Studien- und 

Prüfungsordnungen. 

(4)  Wird nach der Verleihung festgestellt, dass ein Verlust des Prüfungsanspruchs besteht, ist der 

akademische Grad abzuerkennen. 

 

§ 52 Aufbewahrung von Abschlussdokumenten und Prüfungsunterlagen 

(1)  Die Fristen zur Aufbewahrung von Abschlussdokumenten und Prüfungsunterlagen richten sich 

nach der Datenschutzsatzung.  

(2) Prüfungsunterlagen sind aufzubewahren bis darauf bezogene Prüfungsentscheidungen be-

standskräftig geworden sind beziehungsweise rechtliche Verfahren dazu abgeschlossen wurden. 

 

 

VI.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 53 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 

DHBW in Kraft.  

 

Stuttgart, den 18. Juli 2024 

 

 

 

Prof. Dr. Martina Klärle 

Präsidentin 
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Anlage 1: Modifizierte bayerische Formel 

 

Die modifizierte bayerische Formel lautet: 

 

 

X =   gesuchte Note 

Nmax =  beste Note beziehungsweise Gesamtpunktzahl  

Nmin =  minimaler Bestehenswert als Note beziehungsweise oder Punktzahl 

Nd =   in das deutsche Notensystem zu transformierende Note beziehungsweise Punktzahl 

 

Beispiel: 

Die Notenskala reicht von Note 0 bis Note 10. Aus den vorgelegten Unterlagen geht hervor, dass die 

erreichbare Höchstnote 10 (Nmax = 10) und der minimale Bestehenswert 5 (Nmin = 5) ist. Die oder der 

Studierende hat in der Modulprüfung die Note 8 (Nd = 8) erreicht. Nach Anwendung der modifizierten 

bayerischen Formel ergibt sich durch die Umrechnung die Note 2,2. 

 

 


